
 
 

 

1. Vorwort  

Mit der Einführung der Eigenverantwortlichen Schule in Niedersachsen im Jahre 2007 sind auch die Berufsbildenden Schulen I Osterode verpflichtet, ein 
Schulprogramm zu erstellen, das zentrale Aspekte der Qualitätsentwicklung berücksichtigt (NSchG § 32, Absatz 2). 

Über unser Schulprogramm werden die verschiedenen Aspekte unseres Leitbildes sowie unserer Schulcharta konkretisiert und die mittelfristigen, strate-
gischen Schwerpunkte der Qualitätsentwicklung gesetzt. Es soll klare Orientierung im Prozess der umfassenden Schulentwicklung bieten und hat verbind-
lichen Charakter für die daran Beteiligten. Für unser aktuelles Schulprogramm wurde eine Laufzeit von vier Jahren beschlossen. Die zentralen strategi-
schen Entwicklungsbereiche (SEB) sind allerdings so bedeutend und umfangreich, dass sie mit veränderten Schwerpunkten über mehrere Schulpro-
grammlaufzeiten bearbeitet werden müssen 

Die Stärkung der Eigenverantwortung durch das NSchG setzt eine kontinuierliche Selbstreflexion, Analyse der Praxis und Rechenschaftslegung über die 
geleistete und zu leistende Arbeit voraus. Auch hierfür liefert unser Schulprogramm klare Orientierungen.  

Alle an unserer Schule Beteiligten (Erweiterte Schulleitung, Lehrerkollegium, Verwaltung, Eltern, Schüler, Betriebe, weitere externe Partner) bündeln im 
Rahmen der Erarbeitung des Schulprogramms ihre Kräfte und geben ihrem Handeln systematisch und transparent eine Leitlinie und Arbeitsgrundlage vor 
dem Hintergrund unserer konkreten schulischen Bedingungen. 

Auf der Grundlage des Schulprogramms erfolgt die regelmäßige Rechenschaftslegung nach innen (z. B. gegenüber der Schülerschaft und dem Lehrerkolle-
gium) und nach außen (z. B. Präsentation der Schule gegenüber Eltern und Kooperationspartnern). Auch der Prozess der Schulprogrammerstellung wird 
stets evaluiert und ggf. verändert. 

Wir verstehen unsere Schulprogrammarbeit und unser Schulprogramm (Prozess und Ergebnis) als zentrales Medium zur systematischen und umfassen-
den Schulentwicklung. Dadurch erhält es eine Doppelfunktion: Zum einen ist es ein Entwicklungsmedium für die BBS I Osterode, wird bei der regelmäßi-
gen Evaluation der Schule eingesetzt und im Zuge derselben weitergeschrieben und zum anderen ist es ein Steuerungsmedium insbesondere für die 
Schulleitungsebene, welches beƛ ƭŀǳŦŜƴŘŜƴ 9ƴǘǎŎƘŜƛŘǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ƛƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǊ αǘŜamorientierten Jahresgespräche mit ½ƛŜƭǾŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎŜƴά ōŜǊǸŎƪǎƛŎh-
tigt werden muss.  

Diese αǘŜŀƳƻǊƛŜƴǘƛŜǊǘŜƴ WŀƘǊŜǎƎŜǎǇǊŅŎƘŜ Ƴƛǘ ½ƛŜƭǾŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎŜƴά ȊǿƛǎŎƘŜƴ {ŎƘǳƭƭŜƛǘǳƴƎΣ !ōǘŜƛƭǳƴƎǎƭŜƛǘǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ¢ŜŀƳƭŜƛǘǳƴƎŜƴ sind an den BBS I Oste-
rode als zentrales schulisches Feedback- und Steuerungsverfahren etabliert worden. Sie sollen zwar über das Schulprogramm eine klare inhaltliche und im 
gewissen Rahmen auch zeitliche Orientierung und Strukturierung erfahren, aber nicht in konzeptfeindlicher Weise determiniert werden.  
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Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Schulprogramm- und Zielvereinbarungszyklen sowie der Entwicklungen im Bereich des Qualitätsmanagements 
und der schulischen Steuerung wurden einige für den Prozess der Schulprogrammentwicklung (Schuljahre 2017/18 ς 2020/21) wesentliche Orientierungs-
linien gezeichnet:  

¶ Stärkung der Bottom-up-Perspektive (über die Einbindung der wesentlichen Interessengruppen unserer Schule) bei der strategischen Ausrichtung 
der umfassenden Schulentwicklung 

¶ Stärkere Betonung des Fürsorgeprinzips und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit  

¶ Zentrale Bezugnahme zum niedersachsenweit für Berufsbildende Schulen ŜƛƴƎŜŦǸƘǊǘŜƴ αYŜǊƴŀǳŦƎŀōŜƴƳƻŘŜƭƭά 

¶ Fundierung der Schulprogrammentwicklung durch die Ergebnisse der schulischen Selbstbewertung im Herbst 2016 sowie deren Fortschreibung im 
Frühjahr 2017 

¶ Gewährleistung einer möglichst engen Verzahnung der NLSchB-Zielvereinbarung mit dem Schulprogramm der BBS I Osterode 

¶ Harmonisierte Zyklen beim SchulǇǊƻƎǊŀƳƳ ǎƻǿƛŜ ŘŜƴ ŘŀǊŀǳŦ ōŜȊƻƎŜƴŜƴ ǎŎƘǳƭƛƴǘŜǊƴŜƴ αǘŜŀƳƻǊƛŜƴǘƛŜǊǘŜƴ ½ƛŜƭǾŜǊŜƛƴōŀǊǳƴƎŜƴά ǳƴŘ ŘŜƴ ½ƛŜƭǾŜr-
einbarungen mit der Niedersächsischen Landesschulbehörde  

¶ .ŜŀŎƘǘǳƴƎ ŘŜǎ α{a!w¢-tǊƛƴȊƛǇǎά ōŜƛ ŘŜǊ CƻǊƳǳƭƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ {ǘǊŀǘŜƎƛǎŎƘŜƴ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘŜ ό{9.)  

¶ Bevorzugung von Strategischen Entwicklungsbereichen (SEB), die in deutlicher Zielharmonie zueinander stehen und die Kontinuität zum Schulpro-
gramm 2013/14 ς 2016/17 herstellen. 

Die im Rahmen des Schulprogrammentwicklungsprozesses formulierten SEB wurden von den Mitgliedern des Schulprogrammentwicklungsgremiums 
(SPEG) für wesentlich, notwendig und zentral für die umfassende Schul- und Qualitätsentwicklung erachtet. In zahlreichen SEB wird auch jetzt schon auf 
den verschiedenen Ebenen der Schule konzeptionell gearbeitet (Prinzip der Kontinuität, s. oben). Gleichzeitig wurde durch die Mitglieder des Schulpro-
grammentwicklungsgremiums aber auch festgestellt, dass das Gesamtpaket der zehn SEB für die nächsten 4 Jahre inhaltlich und zeitlich sehr anspruchs-
voll ist.  

Aus diesem Grunde soll im Rahmen dieses Vorwortes betont werden, dass alle Mitglieder der Schulgemeinschaft, also alle Lehrkräfte, Mitarbeiter/-innen 
sowie Mitglieder der erweiterten Schulleitung Verantwortung für die Umsetzung der Strategischen Entwicklungsbereiche sowie die Zielerreichung über-
nehmen. Dazu gehört auch ein verantwortungsvoller Umgang mit den personenbezogenen Ressourcen, Achtsamkeit bezogen auf die jeweils eigene Situa-
tion sowie die Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit der jeweiligen Gremienmitglieder (z. B. in den Teams). Bei der Umsetzung der 
Strategischen Entwicklungsbereiche ς insbesondere bei der möglichst gleichmäßigen Inanspruchnahme aller schulischen Gremien bzw. Gremienmitglie-
der ς hat die Erweiterte Schulleitung eine besondere Verantwortung und Fürsorgepflicht.  

Vor diesem Hintergrund ist bedeutsam, dass bei der Umsetzung des Schulprogramms über die Zielvereinbarungen (auf den verschiedenen Ebenen: 
Teams, Koordinationsassistenten, Koordinatorinnen) eine regelmäßige Kommunikation zwischen den entsprechenden Personen stattfindet, um rechtzei-
tig Umsetzungshindernisse/-probleme zu identifizieren und Lösungsmöglichkeiten zu sondieren. Dazu können Meilensteingespräche verabredet werden.  
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2. Zum Prozess der Schulprogrammentwicklung an den BBS I Osterode 

Das letzte Schulprogramm 2013/14 ς 2016/17 hatte gemäß Schulvorstandsbeschluss auch schon einen 4-jährigen Zyklus und war gemäß der landeswei-
ten Überlegungen zum Qualitätsmanagement an berufsbildenden Schulen bereits auf das in Niedersachsen für die Berufsbildenden Schulen eingeführte 
αKernaufgabenmodellά und die entsprechende Bewertungslogik umgestellt. Dieser Weg wurde nun konsequent fortgesetzt. 

Da auch der Zyklus der Zielvereinbarung mit der 
Niedersächsischen Landesschulbehörde 4-jährig 
getaktet ist, lag es nahe, die zu schließende Zielver-
einbarung mit der Nds. Landesschulbehörde gemäß 
des schulinternen Prozesses eng mit der Schulpro-
grammentwicklung zu verzahnen (s. Beschluss des 
Schulvorstandes vom 01.12.2016). Letztlich konnte 
über die Abstimmungsgespräche mit dem Dezernen-
ten der NLSchB erreicht werden, dass die Strategi-
schen Entwicklungsbereiche des Schulprogramms 
mit den Zielbereichen der Zielvereinbarung mit der 
NLSchB für die nächsten 4 Jahre identisch sind.  

Unser Prozess der Schulprogrammentwicklung sieht 
vor, die Schwerpunkte aus der Selbstbewertung 
(SeBe mit dem niedersachsenweit eingeführten In-
ǎǘǊǳƳŜƴǘ α{Ŝ.Ŝƛ{ŎƘάύ abzuleiten. Die SeBe wurde 
von den beteiligten Gruppen und Funktionsträgern 
der Schule geleistet. Zentrale Kernaufgaben des B-
Bereichs wurden z. B. von den unterrichtsbezogenen 
Teams (U-Teams) vorgenommen, übergreifende 
Aufgaben von den gesamtschulischen Teams (G-
Teams). Generell wurden alle Kernaufgaben mindes-
tens mit 2 Personen bewertet.  
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Mit Hilfe des Schulvorstands und unter Berücksichtigung der schulischen Kapazitäten, der Zukunftserwartungen, der Vorgaben des Landes wurde die wei-
ǘŜǊŜ tǊƛƻǊƛǎƛŜǊǳƴƎ ǾƻǊƎŜƴƻƳƳŜƴΦ 5ƛŜ ŘŀōŜƛ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘŜƴ α{ǘǊategischen EntwicklungsbereiŎƘŜά ǳƳŦŀǎǎŜƴ ȊǿŜƛ ǎŎƘulinterne Zielvereinbarungszyklen und 
lassen für die Konkretisierung 
von Aufgabenformulierungen 
im Zielvereinbarungsprozess 
entsprechende Freiräume. 

Je nach schulinternem Ent-
wicklungsstand liegen uns 
entsprechend detaillierte In-
formationen zum Niveau der 
Qualitätsfähigkeit vor. Für die 
einzelnen Bewertungen wur-
den z. T. eigene Evaluations-
instrumente entwickelt und 
eingesetzt (z. B. für Eltern- 
und Ausbildersprechtage, 
Pädagogische Tage, Berufsin-
formationstage). Ansonsten 
greifen wir auf die landesweit 
vorhandenen Evaluationsin-
strumente (z. B. Schüler-, 
Lehrkräfte-, Betriebebefragung, 
BuGiS) bzw. Ressourcen zurück (z. B. Prüfungsergebnisse, QM-Zahlen, BBS-Planungsdaten). Im Zuge der Evaluation des B-Bereichs setzen wir schulinterne 
Instrumente ein, die weitgehend den Instrumenten im ƴƛŜŘŜǊǎŅŎƘǎƛǎŎƘŜƴΣ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜƴ αbHO-Konzept-Handlungsorientierung in der beruflichen Bildungά 
entsprechen.  

 
  

http://www.nibis.de/nibis3/uploads/2nlq-a2/files/bHO-Gesamtkonzept.pdf
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Für die im laufenden Schuljahr anstehende Schulprogrammentwicklung (für den Zyklus 2017/18 ς 2020/21) wurde am 01.12.2016 vom Schulvorstand 
beschlossen, dass 

¶ zur Gewährleistung einer möglichst engen Verzahnung der NLSchB-Zielvereinbarung mit dem Schulprogramm der BBS I Osterode das Schulprogram-
mentwicklungsgremium SPEG bereits bei der Formulierung des schulischen Vorschlages für die Zielvereinbarung mit der NLSchB eingebunden wird ς 
auch um die Bottom-Up-Perspektive bei der strategischen Ausrichtung der umfassenden Schulentwicklung zu stärken,  

¶ zu den SPEG-Sitzungen aus den Reihen des Schulvorstandes 5 Schulleitungsmitglieder, 3 Teamleiter/-innen ς jeweils aus den 3 Koordinationsberei-
chen, 4 Schülervertreter/-innen, 1 Elternvertreter/-in, 1 Betriebevertreter/-in, 1 Gleichstellungsbeauftragte, 2 Personalratsvertreter/-innen sowie 1 
Qualitätsmanagementbeauftragte eingeladen werden,  

¶ das vorläufige Ergebnis des Gesprächs zwischen Landesschulbehörde und Schulleitung in das Entscheidungsgremium Schulvorstand eingebracht wird. 
Die Detailarbeit wird analog zum Verfahren der Schulprogrammentwicklung 2013/14 an das SPEG übergeben. Das SPEG bzw. der Schulvorstand wer-
den sich abschließend mit der Schulprogrammendredaktion und -verabschiedung beschäftigen und mit der Gesamtkonferenz den Prozess der Ein-
vernehmensherstellung 
einleiten. 
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Das SchulprogrammentwicklungsgremiǳƳ Ƙŀǘ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘ ƛƴ ŘǊŜƛ {ƛǘȊǳƴƎŜƴ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ȊŜƘƴ α{ǘǊŀǘŜƎƛǎŎƘŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎōŜǊŜƛŎƘŜά ό{9.ύ ŘŜŦƛƴƛŜǊǘ ǳƴŘ ƛƴ 
einer tabellarischen Übersicht näher beschrieben. Dazu wurden folgende Phasen durchlaufen:  
 
SPEG 1 am 09.01.2017 (1-tägiger Workshop; Gruppen- und Plenumsphasen):  

¶ Validierung (ggf. Veränderung) der im Herbst 2016 vollzogenen Selbstbewertung mit SeBeiSch; insbesondere des Anschlusshandelns, der Hand-
lungsbedarfe, der Qualitätsstufenbewertung 

¶ 5ƛǎƪǳǎǎƛƻƴκCƛȄƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ YŜǊƴŀǳŦƎŀōŜƴ Ƴƛǘ ŘŜǊ .ŜǿŜǊǘǳƴƎ αƘƻƘŜǊ ōȊǿΦ ǎŜƘǊ ƘƻƘŜǊ IŀƴŘƭǳƴƎǎōŜŘŀǊŦά 

¶ /ƭǳǎǘŜǊōƛƭŘǳƴƎ ǸōŜǊ ŘƛŜǎŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛȊƛŜǊǘŜƴ YŜǊƴŀǳŦƎŀōŜƴ Ƴƛǘ αƘƻƘŜƳ ōȊǿΦ ǎŜƘǊ ƘƻƘŜƳ IŀƴŘƭǳƴƎǎōŜŘŀǊŦά (10 SEB) 

¶ Benennung der definierten Kernaufgabencluster (10 SEB) 

¶ Definition eines Arbeitsauftrages an die Erw. Schulleitung:  
Erstellung eines Zielvereinbarungsentwurfes (NLSchB ς BBS I Osterode; ZV-Gespräch am 25.01.2017) auf der Basis der 10 definierten SEB und des bei 
den zugeordneten Kernaufgaben identifizierten, notwendigen Anschlusshandelns  (realistisches Programm für 4 Jahre) 

 
SPEG 2 am 16.0.2017 (Nachmittagsveranstaltung; Gruppen- und Plenumsphasen): 

¶ Bearbeitung der tabellarischen Aufstellung zu den 10 SEB (Strategischer Entwicklungsbereich bzw. Zielbereich für die ZV-LSchB, zugeordnete Kern-
aufgaben als zentrales Referenzkriterium, Inhaltlicher Schwerpunkt, Messkriterien) 

¶ tǊǸŦǳƴƎκ±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎΥ tƭŀǳǎƛōƛƭƛǘŅǘ ŘŜǊ CƻǊƳǳƭƛŜǊǳƴƎŜƴΣ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ŘŜǊ .ŜȊǸƎŜ ȊǿƛǎŎƘŜƴ αƛƴƘŀƭǘƭƛŎƘŜǊ {ŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘǎŜǘȊǳƴƎά ǳƴŘ αaŜǎǎƪǊƛǘŜǊƛŜƴά 

¶ Feinjustierung bzgl. der Formulierung der angestrebten Qualitätsfähigkeitsstufe/Grad der Zielerreichung (Messkriterium): Inanspruchnahme der ver-
schiedenen Organisationseinheiten (im Rahmen der Schulprogrammbearbeitung/-umsetzung) 

 
SPEG 3 am 29.03.2017 (Vormittagssitzung; Gruppen- und Plenumsphasen 

¶ Prüfung/Feinjustierung: Realisierbarkeit des bisher definierten Gesamtpakets 

¶ Verabschiedung des Schulprogrammentwurfs im SPEG 

¶ Übergabe an den Schulvorstand (beauftragendes Gremium) 
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3. Zur Struktur des aktuellen Schulprogramms 2017/18 �t 2020/21 

Im Schulprogramm 2017/18 ς 2020/21 wurde als zentrales Messkriterium das Erreichen von Qualitätsfähigkeitsstufen definiert. Dabei geht es um realisti-
sche Steigerungen in den einzelnen Kernaufgaben um eine Stufe bzw. um die Fundierung des bestehenden Niveaus (siehe Schaubild). 

  


